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Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, 
König von Preußen rc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung 
des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Erster Abschnitt. 

Allgemeine 'Borschristen. 
§ 1. Für diejenigen Angelegenheiten der freiwilligen Ge

richtsbarkeit, welche durch Reichsgesetz den Gerichten übertragen 
sind, gelten, soweit nicht ein Anderes bestimmt ist, die nach
stehenden allgemeinen Vorschriften.

8 2. Die Gerichte haben sich Rechtshülfe zu leisten. Die 
§§. 158 bis 169 des Gerichtsverfassungsgesetzes finden An
wendung.

8 3. Soweit für die örtliche Zuständigkeit der Gerichte 
der Wohnsitz eines Betheiligten maßgebend ist, bestimmt sich für 
Deutsche, die das Recht der Exterritorialität genießen, sowie 
für Beamte des Reichs oder eines Bundesstaats, die im Aus
land angestellt sind, der Wohnsitz nach den Vorschriften des 
§. 16 der Cioilprozeßordnung.

8 4. Unter mehreren zuständigen Gerichten gebührt dem
jenigen der Vorzug, welches zuerst in der Sache thätig ge
worden ist.

8 5. Besteht Streit oder Ungewißheit darüber, welches 
von mehreren Gerichten örtlich zuständig ist, so wird das zu
ständige Gericht durch das gemeinschaftliche obere Gericht be
stimmt. Ist das zuständige Gericht in einem einzelnen Falle 
an der Ausübung des Richteramts rechtlich oder thatsächlich 
verhindert, so erfolgt die Bestimmung durch das ihm im Jn- 
stanzenzuge vorgeordnete Gericht.

Eine Anfechtung der Entscheidung findet nicht statt.



6 Erster Abschnitt.

g 6. Die Ablehnung eines Richters ist ausgeschlossen. 
Ein Richter soll sich der Ausübung seines Amtes enthalten:

1. in Sachen, in denen er selbst betheiligt ist oder in denen 
er zu einem Betheiligten in dem Verhältniß eines Mit
berechtigten oder Mitverpflichteten steht;

2. in Sachen seiner Ehefrau, auch wenn die Ehe nicht mehr 
besteht;

3. in Sachen einer Person, mit der er in gerader Linie oder 
im zweiten Grade der Seitenlinie verwandt oder ver
schwägert ist;

4. in Sachen, in denen er als Vertreter eines Betheiligten 
bestellt oder als gesetzlicher Vertreter eines solchen auf
zutreten berechtigt ist.

g 7. Gerichtliche Verfügungen sind nicht aus dem Grunde 
unwirksam, weil sie von einem örtlich unzuständigen Gericht 
erlassen sind.

g 8. Auf das gerichtliche Verfahren sinden die Vor
schriften des Gerichtsverfaffungsgesetzes über die Gerichtssprache, 
über die Sitzungspolizei und über die Berathung und Ab- 
stimmung entsprechende Anwendung, die Vorschriften über die 
Gerichtssprache mit den sich aus dem §. 9 ergebenden Ab
weichungen.

g 9. Der Zuziehung eines Dolmetschers bedarf es nicht, 
wenn der Richter der Sprache, in der sich die, betheiligten 
Personen erklären, mächtig ist; die Beeidigung des Dolmetschers 
ist nicht erforderlich, wenn die betheiligten Personen darauf ver
zichten. Auf den Dolmetscher sinden die Vorschriften des §. 6 
entsprechende Anwendung.

g 10. Auf das gerichtliche Verfahren sind die Gerichts
ferien ohne Einfluß. Die Bearbeitung der Vormundschafts
sachen und der Rachlaßsachen kann während der Ferien unter
bleiben, soweit das Bedürfniß einer Beschleunigung nicht vor
handen ist.

g 11. Anträge und Erklärungen können zum Protokoll 
des Gerichtsschreibers des zuständigen Gerichts oder des Ge
richtsschreibers eines Amtsgerichts erfolgen.

g 12. Das Gericht hat von Amtswegen die zur Fest
stellung der Thatsachen erforderlichen Ermittelungen zu veran
stalten und die geeignet erscheinenden Beweise aufzunehmen.
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g 13. Die Betheiliaten können sich, soweit nicht das Ge
richt daS persönliche Erscheinen anordnet, durch Bevollmächtigte 
vertreten lassen. Die Bevollmächtigten haben auf Anordnung 
des Gerichts oder auf Verlangen eines Betheiligten die Be
vollmächtigung durch eine öffentlich beglaubigte Vollmacht nach
zuweisen.

g 14. Die Vorschriften der Civilprozeßordnung über den 
Zeugenbeweis, über den Beweis durch Sachverständige und 
über das Verfahren bei der Abnahme von @iben finden ent
sprechende Anwendung. Ueber die Beeidigung eines Zeugen 
oder Sachverständigen entscheidet jedoch, unbeschadet der §§. 358, 
367 der Civilprozeßordnung, das Ermessen des Gerichts. 

Behufs der Glaubhaftmachung einer thatsächlichen Be
hauptung kann ein Becheiligter zur Versicherung an Eidesstatt 
zugelassen werden.

g 15. Gerichtliche Verfügungen werden mit der Bekannt
machung an denjenigen, für welchen sie ihrem Inhalte nach be- 
sttmmt sind, wirksam.

Die Bekanntmachung erfolgt, wenn mit ihr der Lauf einer 
Frist beginnt, durch Zustellung nach den für die Zustellung von 
Amtswegen geltenden Vorschriften der Civilprozeßordnung; 
durch die Landesjusttzverwaltung kann jedoch für Zustellungen 
im Ausland eine einfachere Art der Zustellung angeordnet 
werden. In denjenigen Fällen, in welchen mit der Bekannt
machung nicht der Lauf einer Frist beginnt, soll in den Akten 
vermertt werden, in welcher Weise, an welchem Orte und an 
welchem Tage die Bekanntmachung zur Ausführung gebracht ist; 
durch die Landes-Justtzverwaltung kann näher bestimmt werden, 
in welcher Weise in diesen Fällen die Bekanntmachung zur Aus
führung gebracht werden soll.

Anwesenden kann die Verfügung zu Protokoll bekannt ge
macht werden.

g 16. Für die Berechnung der Fristen gelten die Vor
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag oder allge
meinen Feiertag, so endigt die Frist mit dem Ablaufe des nächst
folgenden Werktags.

g 17. Erachtet das Gericht eine von ihm erlassene Ver
fügung nachträglich für ungerechtfertigt, so ist es berechtigt, fie 
zu ändern; soweit eine Verfügung nur auf Antrag erlassen
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werden kann und der Antrag zurückgewiesen worden ist, darf 
die Aenderung nur auf Antrag erfolgen.

Zu der Aenderung einer Verfügung, die der sofortigen Be
schwerde unterliegt, ist das Gericht nicht befugt.

8 18. Gegen die Verfügungen des Gerichts erster Instanz 
findet das Rechtsmittel der Beschwerde statt.

Ueber die Beschwerde entscheidet das Landgericht, in deffen 
Bezirke das Gericht seinen Sitz hat.

8 19. Die Beschwerde steht Jedem zu, dessen Recht durch 
die Verfügung beeinträchtigt ist.

Soweit eine Verfügung nur auf Antrag erlassen werden 
kann und der Antrag zurückgewiesen worden ist, steht die Be
schwerde nur dem Antragsteller zu.

8 20. Die Beschwerde kann bei dem Gericht, dessen Ver
fügung angefochten wird, oder bei dem Beschwerdegericht ein
gelegt werden.

Die Einlegung erfolgt durch Einreichung einer Beschwerde
schrift oder durch Erklärung zum Protokolle des Gerichts
schreibers desjenigen Gerichts, dessen Verfügung angefochten 
wird, oder des Gerichtsschreibers des Beschwerdegerichts.

8 21. Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Frist von 
zwei Wochen einzulegen. Die Frist beginnt mtt dem Zeitpunkt, 
in welchem die Verfügung dem Beschwerdeführer bekannt ge
macht worden ist.

Einem Beschwerdeführer, der ohne sein Verschulden ver
ändert war, die Frist einzuhalten, ist auf Antrag von dem 
Beschwerdegerichte die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
zu ertheilen, wenn er die Beschwerde binnen zwei Wochen nach 
der Beseitigung des Hindernisses einlegt und die Thatsachen, 
welche die Wiedereinsetzung begründen, glaubhaft macht. Eine 
Versäumung der Frist, die in dem Verschulden eines Vertreters 
ihren Grund hat, wird als eine unverschuldete nicht angesehen. 
Gegen die Entscheidung über den Antrag findet die sofortige 
weitere Beschwerde statt. Nach dem Ablauf eines Jahres, von 
dem Ende der versäumten Frist an gerechnet, kann die Wieder
einsetzung nicht mehr beantragt werden.

8 22. Die Beschwerde kann auf neue Thatsachen und Be
weise gestützt werden.

8 23. Die Beschwerde hat nur dann aufschiebende Wirkung, 
wenn sie gegen eine Verfügung gerichtet ist, durch die eine 
Strafe festgesetzt wird.
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Das Gericht, dessen Verfügung angefochten wird, kann an
ordnen, daß die Vollziehung auszusetzen ist.

Das Beschwerdegericht kann vor der Entscheidung eine 
einstweilige Anordnung erlassen; es kann insbesondere an
ordnen, daß die Vollziehung der angefochtenen Verfügung auS- 
zusetzen ist.

§ 24. Die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist mit 
Gründen zu versehen.

g 25. Die Entscheidung des Beschwerdegerichts wird in 
den Fällen, in welchen die sofortige weitere Beschwerde statt
findet, erst mit der Rechtskraft wirksam. Das Beschwerde
gericht kann jedoch die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung 
anordnen.

g 26. Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist 
das Rechtsmittel der weiteren Beschwerde zulässig, wenn die Ent
scheidung auf einer Verletzung des Gesetzes beruht. Die Bqr- 
schriften der §§. 512, 513, 524, 526 der Cioilprozeßordnung 
finden entsprechende Anwendung.

g 27. Ueber bic weitere Beschwerde entscheidet das Ober
landesgericht.

Will das Oberlandesgericht bei der Auslegung einer reichs
gesetzlichen Vorschrift, welche eine der im §. 1 bezeichneten An
gelegenheiten betrifft, von der auf weitere Beschwerde ergangenen 
Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts, falls aber über 
die Rechtsfrage bereits eine Entscheidung des Reichsgerichts er
gangen ist, von dieser abweichen, so hat es die weitere Be
schwerde unter Begründung seiner Rechtsauffassung dem Reichs
gerichte vorzulegen. Der Beschluß über die Vorlegung ist dem 
Beschwerdeführer bekannt zu machen.

In den Fällen des Abs. 2 entscheidet über die weitere Be
schwerde das Reichsgericht.

g 28. Die weitere Beschwerde kann bei dem Gericht ^erster 
Instanz, dem Landgericht oder bei dem Oberlandesgericht 
eingelegt werden. Erfolgt die Einlegung durch Einreichung 
einer Beschwerdeschrift, so muß diese von einem Rechts
anwalt unterzeichnet sein. Der Zuziehung eines Rechtsanwalts 
bedarf es nicht, wenn die Beschwerde von einer Behörde ein
gelegt wird.

Soweit eine Verfügung der sofortigen Beschwerde unter
liegt, findet auch gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts 
über diese Verfügung die sofortige weitere Beschwerde statt.
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Das Gericht erster Instanz und das Landgericht sind nicht 
befugt, der weiteren Beschwerde abzuhelfen. 

Im Uebrigen finden die Vorschriften über die Beschwerde 
entsprechende Anwendung.

8 29. Die Entscheidungen über Beschwerden erfolgen bei 
den Landgerichten durch eine Cioilkammer, bei den OberlandeS- 
gerichten und dem Reichsgerichte durch einen Civilsenar. Ist 
bei einem Langericht eine Kammer für Handelssachen gebildet, 
so tritt für Handelssachen diese Kammer an die Stelle der 
Cioilkammer.

Tie Vorschriften des §. 137 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
finden entsprechende Anwendung.

8 30. Zeugnisse über die Rechtskraft einer Verfügung find 
von dem Gerichtsschreiber erster Instanz zu ertheilen.

8 31. Ist eine Verfügung, durch die Jemand die Fähig
keit oder die Befugniß zur Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder 
zur Entgegennahme einer Willenserklärung erlangt, ungerecht- 
fertigt, so hat, sofern nicht die Verfügung wegen Mangels der 
sachlichen Zuständigkeit des Gerichts unwirksam ist, die Auf
hebung der Verfügung auf die Wirksamkeit der inzwischen von 
ihm oder ihm gegenüber vorgenommenen Rechtsgeschäfte keinen 
Einfluß.

Zweiter Abschnitt. 
Honrrrmdschaflssachen.

8 32. Für die dem Vormundschaftsgericht obliegenden Ver
richtungen sind die Amtsgerichte zuständig.

8 33. Für die Vormundschaft ist das Gericht zuständig, 
dessen Bezirke der Münde! zu der Zeit, zu welcher die Anord
nung der Vormundschaft erforderlich wird, seinen Wohnsitz oder 
in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes seinen Aufenthalt 
hat. Wird die Anordnung einer Vormundschaft über Geschwister 
erforderlich, die in den Bezirken verschiedener Bormundschafts- 
aerichte ihren Wohnsitz oder ihren Aufenthalt haben, so ist, wenn 
für einen der Mündel schon eine Vormundschaft anhängig ist, 
das für diese zuständige Gericht, anderenfalls dasjenige Gericht, 
in dessen Bezirke der jüngste Mündel seinen Wohnsitz oder seinen 
Aufenthalt hat, für alle Geschwister maßgebend.

Ist der Mündel ein Deutscher und hat er im Jnlande 
weder Wohnsitz noch Aufenchalt, so ist das Gericht zuständig,
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in dessen Bezirke der Mündel seinen letzten inländischen Wohn
sitz hatte. In Ermangelung eines solchen Wohnsitzes wird das 
zuständige Gericht, falls der Mündel einem Bundesstaat angehört, 
von der Landesjustizverwaltung, anderenfalls von dem Reichs
kanzler bestimmt.

Für die Vormundschaft über einen Minderjährigen, dessen 
Familienstand nicht zu ermitteln ist, ist das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirke der Minderjährige aufgefunden wurde, 

g 34. Soll Jemand nach §. 1909 des Bürgerlichen Gesetz
buchs einen Pfleger erhalten, so ist, wenn bei einem inländischen 
Gericht eine Vormundschaft über ihn anhängig ist, für die Pfleg
schaft dieses Gericht zuständig. Im übrigen finden auf die 
Pflegschaft die Vorschriften des §. 33 Anwendung.

Für die Pflegschaft über einen Ausländer, für den bei 
einem inländischen Gericht eine Vormundschaft nicht anhängig 
ist und der im Jnlande weder Wohnsitz noch Aufenthalt hat, 
ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirke das Bedürfniß der 
Fürsorge hervortritt.

g 35. Auf die Zuständigkeit für die Pflegschaft über einen 
Gebrechlichen finden die Vorschriften des §. 33 Abs. 1, 2 und 
des §. 34 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

g 36. Für die Pflegschaft über einen Abwesenden ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirke der Abwesende seinen Wohn
sitz hat.

Hat der Abwesende im Jnlande keinen Wohnsitz, so finden 
die Vorschriften des §. 33 Abs. 2 und des §. 34 Abs. 2 ent
sprechende Anwendung.

g 37. Für die Pflegschaft über eine Leibesfrucht ist das 
Gericht zuständig, welches für die Vormundschaft zuständig sein 
würde, falls das Kind zu der Zeit, zu welcher das Bedürfniß 
der Fürsorge hervortritt, geboren wäre.

g 38. Wird im Falle des §. 1913 des Bürgerlichen Gesetz
buchs die Anordnung einer Pflegschaft für den bei einer An
gelegenheit Betheiligten erforderlich, so ist das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirke das Bedürfniß der Fürsorge hervortritt.

g 39. Für die Pflegschaft zum Zwecke der Verwaltung 
und Verwendung eines durch öffentliche Sammlung zusammen
gebrachten Vermögens ist das Gericht des Ortes zuständig, an 
welchem bisher die Verwaltung geführt wurde.

g 40. Wird eine Verrichtung des Vormundschaftsgerichts 
erforderlich, die nicht eine Vormundschaft oder eine Pflegschaft
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betrifft, so bestimmt sich die Zuständigkeit, soweit sich nicht aus 
dem Gesetz ein Anderes ergiebt, nach den Vorschriften des §. 33 
Abs. 1, 2; maßgebend ist für jede einzelne Angelegenheit der 
Zeitpunkt, in welchem das Gericht damit befaßt wird.

Ist für die Person, in Ansehung deren die Thätigkeit des 
Bormundschaftsgerichts erforderlich wird, eine Vormundschaft 
oder eine Pflegschaft anhängig oder ist der Mutter, unter deren 
elterlicher Gewalt sie steht, ein Beistand bestellt, so ist das Gericht 
zuständig, bei welchem die Vormundschaft, Pflegschaft oder Bei
standschaft anhängig ist.

8 41. Für die in den §§. 1665, 1846 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs und im Artikel 23 Abs. 2 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche bezeichneten Maßregeln ist auch 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirke das Bedürfniß der Für
sorge hervortritt. Das Gericht soll, wenn eine Vormundschaft, 
Pflegschaft oder Beistandschaft anhängig ist, von den angeord
neten Maßregeln dem nach §. 40 Abs. 2 zuständigen Gericht 
Mittheilung machen.

8 42. Wird in einer Angelegenheit, welche die persönlichen 
Rechtsbeziehungen der Ehegatten zu einander oder das eheliche 
Güterrecht betrifft, eine Thätigkeit des Vormundschaftsgerichts er
forderlich, so ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirke der 
Mann seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines inländischen 
Wohnsitzes seinen Aufenthalt hat.

Ist der Mann ein Deutscher und hat er im Jnlande weder 
Wohnsitz noch Aufenthalt, so finden die Vorschriften des §. 33 
Absatz 2 entsprechende Anwendung.

Hat der Mann die Reichsangehöriakcit verloren, die Frau 
sie aber behalten, so ist, wenn der Mann im Jnlande weder 
Wohnsitz noch Aufenthalt hat, das Gericht zuständig, in dessen 
Bezirke die Frau ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines 
inländischen Wohnsitzes ihren Aufenthalt hat; hat sie im Jn
lande weder Wohnsitz noch Aufenthalt, so finden die Vorschriften 
des §. 33 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

Für die Zuständigkeit ist in Ansehung jeder einzelnen An
gelegenheit der Zeitpunkt maßgebend, in welchem das Gericht 
damit befaßt wird.

8 43. Das Dormundschaftsgericht kann die Vormundschaft 
aus wichtigen Gründen an ein anderes Bormundschastsgericht 
abgeben, wenn sich dieses zur Uebernahme der Vormundschaft
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bereit erklärt; nach der Bestellung der Vormundes ist jedoch 
dessen Zustimmung erforderlich.

Einigen sich die Gerichte nicht oder verweigert der Vormund 
oder, wenn mehrere Vormünder die Vormundschaft gemeinschaft
lich führen, einer von chnen seine Zustimmung, so entscheidet das 
gemeinschaftliche obere Gericht. Eine Anfechtung der Entscheidung 
findet nicht statt.

Diese Vorschriften finden auf die Pflegschaft und die im 
§. 40 bezeichneten Angelegenheiten entsprechende Anwendung, 

g 44. Ist über einen Deutschen, der im Auslande seinen 
Wohnsitz oder Aufenthalt hat, die nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderliche Vormundschaft im Aus
land angeordnet, so kann die Anordnung der Vormundschaft 
im Inland unterbleiben, wenn dies im Interesse des Mündels liegt. 

Hat ein Deutscher, für den im Inland eine Vormundschaft 
angeordnet ist, im Auslande seinen Wohnsitz oder Aufenthalt, 
so kann das Gericht, bei welchem die Vormundschaft anhängig 
ist, sie an den ausländischen Staat abgeben, wenn dies im 
Interesse des Mündels liegt, der Vormund seine Zustimmung er
theilt und der ausländische Staat sich zur Uebernahme bereit 
eülärt. Verweigert der Vormund oder, wenn mehrere Vor
münder die Vormundschaft gemeinschaftlich führen, einer von 
chnen seine Zustimmung, so entscheidet an Stelle des Gerichts, 
bei welchem die Vormundschaft anhängig ist, das im Instanzen
zuge vorgeordnete Gericht. Eine Anfechtung der Entscheidung 
findet nicht statt.

Diese Vorschriften gelten auch für die Pflegschaft.

g 45. Wird bei einem Standesbeamten die Geburt eines 
ehelichen Kindes nach dem Tode des Vaters oder die Geburt 
eines unehelichen Kindes oder der Tod einer Person, die ein 
minderjähriges Kind hinterlassen hat, oder die Auffindung eines 
Minderjährigen, dessen Familienstand nicht zu ermitteln ist, an
gezeigt oder wird vor einem Standesbeamten von einer Frau, 
die em minderjähriges eheliches Kind hat, eine Ehe geschlossen, 
so hat der Standesbeamte hiervon dem Vormundschaftsgericht 
Anzeige zu machen.

g 46. Erlangt der Gemeindewaisenrath von einem Falle 
Kenntniß, in welchem ein Vormund, ein Gegenvormund oder 
ein Pfleger zu bestellen ist, so hat er dem Vormundschafts
gericht Anzeige zu machen. Zugleich soll er die Person vor-
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schlagen, die sich zum Vormund, Gegenvormund oder Pfleger 
eignet.

8 47. Wird die Anordnung einer Vormundschaft oder 
einer Pflegschaft in Folge eines gerichtlichen Verfahrens erforder
lich, so hat das Gericht das zuständige Dormundschaftsgericht 
hiervon zu benachrichtigen.

8 48. Eine Verfügung, durch die von dem Bormund
schaftsgerichte festgestellt wird, daß der Vater oder die Mutter 
auf längere Zeit an der Ausübung der etterlichen Gewatt 
thatsächlich verhindert ist, tritt mit der Bestellung des Vor
mundes in Wirksamkeit; hat jedoch während der Verhinderung 
des Vaters die Mutter die elterliche Gewalt auszuüben, so 
wird die Verfügung mit der Bekanntmachung an die Mutter 
wirksam.

Eine Verfügung, durch die von dem Vormundschaftsgerichte 
festgestellt wird, daß der Grund für das Ruhen der elterlichen 
Gewatt des Vaters oder der Mutter nicht mehr besteht, wird 
mit der Bekanntmachung an den Vater oder an die Mutter 
wirksam.

8 49. Eine Verfügung, durch die ein Volljähriger unter 
vorläufige Vormundschaft gestellt wird, tritt, wenn die Ent
mündigung wegen Geisteskrankheit beantragt ist, mit der Be
stellung des Vormundes, wenn die Entmündigung wegen 
Geistesschwäche, wegen Verschwendung oder wegen Trunksucht 
beantragt ist, mit der Bekanntmachung an den zu Entmündi
genden, eine Verfügung, durch die eine vorläufige Vormundschaft 
aufgehoben wird, mit der Bekanntmachung an den Mündel in 
Wirksamkeit.

8 50. Eine Verfügung, durch welche auf Antrag die Er
mächtigung oder die Zustimmung eines Anderen zu einem 
Rechtsgeschäft ersetzt oder dem Ehemanne die im §. 1358 Abs. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgesehene Ermächtigung zur 
Kündigung ertheilt oder durch welche die Ausschließung oder 
Beschränkung der nach §. 1357 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
der Frau zustehenden Rechte aufgehoben wird, tritt erst mü der 
Rechtskraft in Wirksamkeit. Das Gleiche gilt von einer Ver
fügung, durch die auf Antrag des Kindes die Zustimmung der 
Mutter zur Ehelichkeitserklärung ihres 5kindeS ersetzt wird.

Bei Gefahr im Verzüge kann das Gericht die sofortige 
Wirksamkeit der Verfügung anordnen. Die Verfügung tritt 
mit der Bekanntmachung an den Antragsteller in Wirksamkeit.
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§ 51, Liegen nach dem Ermessen des Dormundschasts- 
gerichtS die Voraussetzungen vor, unter denen der Vormund, 
der Pfleger oder der Beistand zur Sicherheitsleistung angehalten 
werden kann, so ist das Gericht befugt, das Grundouchautt 
um die Eintragung einer Sicherungshypothek an Grundstücken 
des Vormundes, des Pflegers oder des Beistandes zu ersuchen. 
Der Vormund, der Pfleger oder der Beistand soll soweit thun- 
lich vorher gehört werden. Die Hypothek entsteht mit der Ein
tragung.

Diese Vorschriften finden auf die Eintragung eines Pfand
rechts an einem im Schiffsregister eingetragenen Schiffe ent
sprechende Anwendung.

g 52. Eine Verfügung, durch welche die Genehmigung zu 
einem Rechtsgeschäft ertheilt oder verweigert wird, kann von 
dem Vormundschaftsgericht insoweit nicht mehr geändert werden, 
als die Genehmigung oder deren Verweigerung einem Dritten 
gegenüber wirksam geworden ist.

g 53. Die Volljährigkeitserklärung soll nur auf Antrag 
des Minderjährigen oder desjenigen gesetzlichen Vertreters des 
Minderjährigen erfolgen, welchem die Sorge für die Person 
zusteht.

Die Verfügung, durch welche der Minderjährige für voll
jährig erklärt wird, tritt erst mit der Rechtskraft in Wirksamkeit, 

g 54. Die Beschwerde steht, unbeschadet der Vorschriften 
des §. 19, zu:

1. gegen eine Verfügung, durch welche die Anordnung 
einer Vormundschaft abgelehnt oder eine Vormundschaft 
aufgehoben wird, Jedem, der ein rechtliches Interesse an 
der Aenderung der Verfügung hat, sowie dem Ehe
gatten, den Verwandten und Verschwägerten des Mündels, 
es sei denn, daß die Verfügung eine vorläufige Vor
mundschaft betrifft;

2. gegen eine Verfügung, durch welche die Anordnung 
einer vorläufigen Vormundschaft abgelehnt oder eine 
solche Vormundschaft aufgehoben wird, denjenigen, welche 
den Antrag auf Entmündiaung zu stellen berechtigt sind;

3. gegen eine Verfügung, durch welche die Anordnung 
einer Pflegschaft abgelehnt, oder eine Pflegschaft auf
gehoben wird, Jedem, der ein rechtliches Interesse an 
der Aenderung der Verfügung hat, in den Fällen der
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§§. 1909, 1910 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch dem 
Ehegatten sowie den Verwandten und Verschwägerten 
des Pflegebefohlenen; diese Vorschrift gilt jedoch im 
Falle des §. 1910 nur dann, wenn eine Verständigung 
mit dem Pflegebefohlenen nicht möglich ist;

4. gegen eine Verfügung, durch welche die Einsetzung eines 
Familienraths abgelehnt oder der Familienrath auf
gehoben wird, dem Ehegatten sowie jedem Verwandten 
oder Verschwägerten des Mündels;

5. gegen eine Verfügung, durch die ein Antrag des Gegen
vormundes oder des Beistandes zurückgewiesen wird, 
gegen den gesetzlichen Vertreter wegen pflichtwidrigen 
Verhaltens einzuschreiten oder den Vormund oder den 
Pfleger aus einem der im §. 1886 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bezeichneten Gründe zu entlassen, dem Antrag
steller;

6. gegen eine Verfügung, durch die dem Vormund oder 
dem Pfleger eine Vergütung bewilligt wird, dem Gegen
vormunde;

7. gegen eine Verfügung, durch welche die Anordnung einer 
der in den §§. 1665 bis 1667 des Bürgerlichen Gesetz
buchs vorgesehenen Maßregeln abgelehnt oder eine solche 
Maßregel aufgehoben wird, den Verwandten und Ver
schwägerten des Kindes;

8. gegen die Verfügung, durch welche in den Fällen des 
§. 1687 9tr. 1, 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Be
stellung eines Beistandes der Mutter abgelehnt oder 
die Bestellung aufgehoben wird, dem Ehegatten sowie 
den Verwandten und Verschwägerten des Kindes.

g. 55. Führen mehrere Vormünder oder Pfleger die Vor
mundschaft oder die Pflegschaft gemeinschaftlich, so kann jeder 
von ihnen für den Mündel das Beschwerderecht selbständig 
ausüben.

Diese Vorschrift findet in den Fällen der §§. 1629, 1798 
deS Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

g 56. Ein unter elterlicher Gewalt stehendes Kind oder 
ein unter Vormundschaft stehender Mündel kann in allen seine 
Person betreffenden Angelegenheiten ohne Mitwirkung seines 
gesetzlichen Vertreters das Beschwerderecht ausüben. DaS 
Gleiche gilt in Angelegenheiten, in denen der Mündel vor einer 
Entscheidung des Vormundschaftsgerichts gehört werden soll.


